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verstärkten Einsatz regenerativer Energien besser erreicht werden 
können, abzuwägen. Aufgrund der Tatsache, dass die Inanspruch-
nahme von Landschaftsschutz-Flächen bereits immer auch mit einer 
Vorbelastung aufgrund vorhandener Windenergienutzung einhergeht 
und unter Berücksichtigung der mit der 107. FNP-Änderung erfolgten 
Konzentration der Windenergienutzung auf wenige Standorte, ist die 
Inanspruchnahme von Flächen, die dem Landschaftsschutz unterlie-
gen, hinzunehmen. 
 
Bei Vorhaben, die innerhalb des Landschaftsschutzes liegen, bedarf 
es bei jedem einzelnen Bauantrag für eine Windkraftanlage einer 
förmlichen Befreiung gemäß Landschaftsgesetz von den Festsetzun-
gen des Landschaftsplanes. 
 
Die weiteren Belange der Umwelt werden in Teil B Umweltprüfung 
gemäß § 2 (4) BauGB beachtet. 
 
• Ausschlusswirkung für die Errichtung   

von Windkraftanlagen 
Mit der geänderten Abgrenzung der Konzentrationszone für Wind-
energienutzung im Stadtgebiet Paderborn ändert sich auch die ge-
mäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verbundene Ausschlusswirkung für 
Vorhaben der Windenergienutzung außerhalb der Konzentrationszo-
nen. Abgesehen von Anlagen im Außenbereich, die der Versorgung 
privilegierter Nutzungen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dienen, ist 
die Errichtung von Windkraftanlagen außerhalb der dargestellten 
Konzentrationszonen nicht möglich. 
 
• Sonstige Belange 
Sonstige, evtl. entgegenstehende Belange sind auf dieser Planungs-
ebene nicht erkennbar. 
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B Umweltbericht 
 
1 Einleitung 
Gemäß §§ 2 (4) i.V.m § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB ist für die 107. 
 Änderung des Flächennutzungsplanes eine Umweltprüfung erforder-
lich. Die Inhalte werden im vorliegenden Umweltbericht als Bestand-
teil der Begründung dokumentiert.  
Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten orientiert sich der 
Umweltbericht an den Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) und 2a 
BauGB.  
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist der Focus der Unter-
suchung auf die Änderungsinhalte der Flächennutzungsplandarstel-
lung zu lenken. Fragen zu technischen Details oder möglichen kon-
kreten Anlagestandorten sind noch nicht geklärt und auch erst auf der 
Ebene der Genehmigungsplanung zu erörtern. 
 
Die Beachtung der Umweltbelange im Rahmen der vorliegenden 107. 
FNP-Änderung erfolgte in einem abgestuften Untersuchungsverfah-
ren.  
In einem ersten Schritt wurde ein „Restriktionsplan“ (vgl. Anhang) 
erstellt. Alle städtebaulichen wie auch umweltbedeutsamen planungs-
relevanten Vorgaben / Restriktionen sind gem. den Grundsätzen des 
Windkraftanlagen-Erlasses 2005 für das gesamte Stadtgebiet in 
diesen Plan eingeflossen.  
Aus diesem Plan geht wie bereits erläutert hervor, dass wie bisher 
lediglich im Osten der Stadt Möglichkeiten für Windvorrangzonen 
bestehen, dass diese aber im Vergleich zu den bisherigen Zonen 
durchaus Erweiterungspotenzial aufweisen. 
 
Aufgrund der landschaftlichen Ausprägung sind in einem weiteren 
Schritt artenschutzrechtliche Belange in in einem Artenschutzbeitrag* 
geprüft worden. 
 
Hierfür erfolgten 2008 bis 2009 Kartierungen zu Durchzüglern und 
Wintergästen sowie Nahrungsgebieten und Brutvögeln. Zusätzlich 
wurden Aussagen mit ergänzender Plausibilitätskartierung hinsicht-
lich potenzieller Fledermaushabitate formuliert. 
Um eine Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. 
§ 42 BNatSchG auszuschließen, wurden verschiedene Flächenre-
striktionen als Grundlage für eine Anpassung der Konzentrations-
zonen ausgesprochen.  
Die Ergebnisse des Artenschutzfachbeitrages fließen in die Erläu-
terungen des Umweltberichtes ein – im Detail wird auf den Arten-
schutzbeitrag, der Anlage zur 107. FNP-Änderung ist, verwiesen. 

 
* NZO GmbH: Artenschutz-

fachbeitrag zur Änderung 
des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Paderborn, 
August 2009 / Ergänzung 
im Bezug auf die Bedeu-
tung linearer Gehölzstruk-
turen für die Aktivität von 
Fledermäusen, 11.11.2009 
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Nachdem die grundsätzlichen Voraussetzungen für Konzentrations-
zonen unter Berücksichtigung städtebaulicher wie landschaftsökolo-
gischer Restriktionen geschaffen wurden, werden die weiteren Um-
weltschutzgüter analysiert und die für die Abwägung relevanten 
Auswirkungen dargelegt.  
 
1.1 Beschreibung des Vorhabens und der  

Umweltschutzziele 
• Vorhaben 
Mit der 107. FNP-Änderung werden im Flächennutzungsplan der 
Stadt Paderborn künftig vier „Konzentrationszonen für Wind-
energienutzung“ dargestellt.  
Für alle bestehenden Änderungsbereiche werden wie bisher auch mit 
der vorliegenden Änderung keine Höhenbeschränkungen aufgenom-
men. Die neue Zone im Grenzbereich zur Gemeinde Borchen (Iggen-
hauser Weg) ist angesichts ökologischer Restriktionen und im Sinne 
eines einheitlichen Erscheinungsbildes mit der angrenzenden Kon-
zentrationszone in Borchen mit einer Höhenbeschränkung von 100 m 
belegt worden. Mit der Erweiterung der Windkonzentrationszonen 
(WKZ) von rund 250 ha auf rund 420 ha erfolgt insgesamt fast eine 
Verdoppelung der Fläche für Windkraftanlagen (WKA).  
 
– Änderungspunkt Zone 1: Benhausen 
Die nordwestlichste Konzentrationszone nahe Benhausen wird von 
120 ha auf 132 ha erweitert. Die Erweiterung erfolgt insbesondere in 
nordöstliche Richtung. Die B 64 und L 937 werden als anbaufreie 
Zone herausgenommen. 
 
– Änderungspunkt Zone 2: Neuenbeken 
Die ehemals 55 ha große Fläche bei Neuenbeken wird in Richtung 
der umgebenden Waldflächen auf 105 ha ausgedehnt.  
 
– Änderungspunkt Zone 3: Dahl 
Im Bereich der Konzentrationszone Dahl erfolgt eine Verdoppelung 
der zur Ansiedlung von Windkraftanlagen zur Verfügung stehenden 
Fläche von 73 ha auf knapp 140 ha. Eine anbaufreie Zone entlang 
der B 64 / K 1 ist aus der Zone ausgenommen. 
 
– Änderungspunkt Zone 4: Iggenhauser Weg  
Im Bereich des Iggenhauser Weges erfolgt eine Erweiterung der 
Konzentrationszonen Borchen-Dörenhagen um fast 50 ha im 
Anschluss an die Konzentrationszone der Nachbargemeinde 
Borchen.  
Für diese Zone wird die Höhenbeschränkung von 100 m aus der 
angrenzenden Zone übernommen.  
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Abb. 5: Lage der Konzentrationszonen und der Schutzgebiete 
 
• Umweltschutzziele 
Die auf den im Folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien ba-
sierenden Vorgaben für das Plangebiet werden je nach Planungsrele-
vanz inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter 
konkretisiert. 
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Umweltschutzziele 
Mensch Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Menschen vor Immissio-

nen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zielen (z.B. Baugesetzbuch, TA 
Lärm, DIN 18005 Schallschutz im Städtebau).  
Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im Baugesetzbuch (Bil-
dung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnaturschutzgesetz (Erholung in Natur und 
Landschaft) enthalten. 

Biotoptypen, 
Tiere und Pflanzen,  
Biologische Vielfalt, 
Arten- und 
Biotopschutz 

Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, dem 
Landschaftsgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstgesetz NRW und in den 
entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches (u.a. zur Sicherung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstät-
ten und Lebensräume sowie Erhalt des Walds wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und seiner 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktion) sowie der Bundesartenschutzverordnung 
vorgegeben. Weitere Auskünfte geben die Fachinformationssysteme des Landesamts für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). 

Boden und Wasser Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und Landesbodenschutz-
gesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden, zur nachhaltigen 
Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen), der Bundesbodenschutzverordnung und 
bodenschutzbezogene Vorgaben des Baugesetzbuches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das 
Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz (u.a. zur Sicherung der Gewässer zum 
Wohl der Allgemeinheit und als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu beachtenden gesetzli-
chen Vorgaben. 

Landschaft Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, dem 
Landschaftsgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-
lungswerts der Landschaft) und in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches 
vorgegeben. 

Luft und Klima Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädlichen Umweltein-
wirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und 
der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten über den Schutz von Biotopen das 
Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landschaftsgesetz NW Vorgaben für den Klimaschutz. 

Kultur- und  
Sachgüter 

Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt. Der 
Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist in den entsprechenden Pa-
ragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnaturschutzgesetzes vorgegeben. 

 
Der Regionalplan 2008 Oberbereich Paderborn / Höxter fungiert als 
Landschaftsrahmenplan.  
Vorgaben für die regionale Landschaftsplanung sind für die Stadt 
Paderborn aus zwei Landschaftpläne zu entnehmen*. 
Für die Änderungsflächen bildet der Landschaftsplan Paderborn-Bad 
Lippspringe die Grundlage. Die Vorgaben werden bei den entspre-
chenden Schutzgütern integriert. 
 
1.2 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands, 

Prognose über die Entwicklung der Umwelt bei 
Durchführung bzw. bei Nicht-Durchführung des Vor-
habens 

• Bestands- und Auswirkungsprognose  
bei Durchführung der Änderung 

Da die bestehenden Konzentrationsbereiche der Zonen 1-3 teilweise 
in den alten Abgrenzungen verlaufen, mit der Änderung aber die 
gesamten Flächen neu ausgewiesen werden, beziehen sich die 
nachfolgenden Erläuterungen immer auf die gesamten Änderungs-
bereiche, erläutern aber auch bestehende Vorbelastungen aus den 
derzeitigen Nutzungen. 

* Kreis Paderborn: Landschafts-
plan Sennelandschaft, 
03.07.1989. 

 Kreis Paderborn: Landschafts-
plan Paderborn-Bad Lippsprin-
ge, Salzkotten, 22.12.1999 


